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• technische Handelshemmnisse

• öffentliches Beschaffungswesen

Die Verhandlungen zogen sich in der Folge

in die Länge; auf scheinbare Verhandlungs-

durchbräche folgten drohende Verhandlungsab-

brüche. Der definitive Abschluss gelang erst am

11. Dezember 1998 am Rande eines Gipfeltref-

fens der EU-Staats- und -Regierungschefs in

Wien. Seit dem EWR-Nein waren sechs, seit

Verhandlungsbeginn vier Jahre vergangen.

Die Chefunterhändler der Schweiz und der

Europäischen Union haben die Verträge am

vergangenen 26. Februar paraphiert. Die Unter-

Zeichnung durch die zuständigen Minister soll

voraussichtlich im Juni nach Abschluss der

Übersetzung der Verträge in die elf Amtsspra-

chen der EU erfolgen. Ein aktueller Streit zwi-

sehen der Schweiz und der Europäischen Union

über Zusatzerklärungen zu den Verträgen in

den Bereichen Asylwesen und Zollkooperation

soll die Unterzeichnung nicht weiter verzögern,

da diese Zusatzerklärungen keine obligatori-

sehen Bestandteile der Verträge sind.

Um keine weitere Zeit mehr zu verlieren, hat

der Bundesrat am 28. April bereits die provisori-

sehe Botschaft zur Genehmigung der bilatera-

len Verträge an die Eidgenössischen Räte wei-

tergeleitet. Eine definitive Botschaft kann er

erst veröffentlichen, wenn die Verträge unter-

zeichnet sind. Die zuständigen parlamentari-

sehen Kommissionen haben diese Woche be-

reits mit der Beratung der Verträge begonnen.

Das ist der gegenwärtige Stand der Dinge:

Wir stehen im siebten Jahr seit dem EWR-Nein.

Und noch immer sind die zur Schadensbegren-

zung ausgehandelten bilateralen Verträge mit
der Europäischen Union nicht in Kraft. Nun

werden Sie sicher einwenden, dass die sieben

Jahre vielleicht doch nicht ganz so mager wa-

ren, wie ich es bisher dargestellt habe.

Zu Recht. Denn am 1. Januar 1997 trat mit

der paneuropäischen Kumulation eine Rege-

lung in Kraft, die auch auf der eingangs er-

wähnten Liste der schweizerischen Verhand-

lungswiinsche an die Europäische Union ge-

standen hatte. Die Regelung stellt eine fakti-

sehe Ausweitung des Freihandelsregimes zwi-

sehen den EU- und den EFTA-Ländern auf die

mittelosteuropäischen Reformstaaten dar. Be-

werkstelligt wurde dies durch eine Vereinheitli-

chung der Ursprungsregeln, die in diesen Län-

dern gelten. Dadurch behält beispielsweise eine

schweizerische Ware den Präferenzursprung

nicht nur, wenn sie in einem EU- oder EFTA-

Land weiterverarbeitet wird, sondern auch,

wenn dies in einem mittelosteuropäischen

Staat geschieht.

Die paneuropäische Kumulation bringt so-

mit den zollfreien Textilverkehr zwischen der

Schweiz und bedeutenden europäischen Verede-

lungszentren. Gemäss dem Schweizerischen

Textilverband werden durch diese Regelung

zwei Drittel bis drei Viertel der Probleme hiesi-

ger Unternehmen beim passiven Textilverede-

lungsverkehr gelöst. Die paneuropäische Ku-

mulation hat denn auch die Tendenz zur Ausla-

gerung der Produktion aus der Schweiz mar-

kant abgeschwächt. Die Probleme der schweize-

rischen Textilindustrie im Mittelmeerraum

bleiben allerdings bestehen, weil die dortigen

Länder noch nicht in die paneuropäische Ku-

mulation eingeschlossen sind.
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Feuchfenc/e
Farben be/'
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7rad/f7one// m/t ge/b/Zc/rer Farbe -
so g/ng KFI/M/?® b/sber Zn d/'e Ge-
scb/'cbfe e/'n. /m £rgeJbn/'s Znfens/Ver

Forsc/jungsanbe/'ten, dZe von Du-
Pont-Foray Zn Japan auf dem Ge-

b/'ef der FärbefecbnZ/c c/urc/igeft//jrf
wurden, stebt dZese Faser Zn Furo-

pa voraussZcbt//'cb £nde 7999 m/t
brZ//anten Farben zur l/ertügung.

Nach Auskunft von Danielle Blomert von Du-

Pont besteht eine grosse Nachfrage nach

vorgefärbtem KEVLAR®: «Mit der neuen Ent-

Wicklung werden Designer Zugang zu einer

Palette von brillanten Farben haben, was zur

weiteren Verbreitung der Faser in unterschiedli-

chen Bereichen der Industrie wie auch in Stil-

und designorientierten Verbrauchermarktseg-

menten führen dürfte.» Zu potentiellen Anwen-

dungsbereichen zählen Sport- und Freizeitklei-

dung, Körperschutz im Sport, Schutzkleidung

in der Industrie sowie Nähgarne, Kabel, Taue

und Schnüre /!/.
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Zusätzlich zu den von DuPont bereits ange-

botenen Farben wird die neue Palette aus fünf

Grundfarben (Schwarz, Rot, Blau, Grün und

Gelb) bestehen, wobei diese um weitere Farbtö-

ne im Hinblick auf besondere Kundenwünsche

erweitert werden kann.

KEVLAR®-Kurzfasern wurden bisher mit re-

lativ konventionellen Mitteln gefärbt, was je-

doch hinsichtlich der Farbbeständigkeit weitere

Verbesserungsmöglichkeiten offen liess. Um ei-

ne bessere Farbechtheit sicherzustellen, wurde

von DuPont ein neuer Herstellungsprozess ent-

wickelt, mit dem sich ein Garn fertigen lässt,

das über die Fähigkeit zur Pigmenteinlagerung

und damit zur permanent haltbaren Färbung

verfügt. Im Gegensatz zur bisher angewendeten

Methode hat der neue Färbeprozess keinen we-

sentlichen Einfluss auf das aussergewöhnliche

Leistungsprofil der Faser, da damit weder die

Hitzebeständigkeit, Zugfestigkeit, Dimensions-

Stabilität, Schnitt- und Abriebfestigkeit noch

der Tragekomfort und die Waschbarkeit beein-

trächtigt werden.

Die neue Färbetechnik dürfte auch dazu

führen, die bisher vereinzelt in manchen Verar-

beitungsprozessen stattfindende, nicht autori-

sierte Färbung der KEVLAR®-Markenfaser ein-

zudämmen. Die Anwendung von konventionel-

len Färbemethoden kann zu Schäden an der

Struktur der Fasern führen, die sich in einer

Reduktion der Leistungsfähigkeit und der

Waschbarkeit niederschlagen können.
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